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SICHERHEITSDATENBLATT 

TITELSEITE 
REFERENZ NAME 
HTDM mAbXmise – Quantifizierungskit für eines monoklonalen Antikörper 

Emicizumab 
HTDM PLUS mAbXmise – Quantifizierungskit für eines monoklonalen Antikörper 

Emicizumab PLUS 
PNHTDM mAbXmise – Quantifizierungskit für monoklonale Antikörper 

Eculizumab oder Ravulizumab 
ITDM2 mAbXmise – Quantifizierungskit für monoklonale Antikörper 

Multiplex Infliximab, Adalimumab, Obinutuzumab, Secukinumab, Tocilizumab, 
Ustekinumab, Vedolizumab 

GTDM mAbXmise – Quantifizierungskit Belatacept oder Abatacept 

ITDM1 mAbXmise – Quantifizierungskit für monoklonale Antikörper 
Multiplex Infliximab & Adalimumab 

OTDM1 
mAbXmise – Quantifizierungskit für monoklonale Antikörper 
Multiplex Rituximab, Trastuzumab, Cetuximab, Bevacizumab, Nivolumab, 
Pembrolizumab, Ipilimumab 

BESTANDTEILE 
Buffer A 
Buffer B 
Buffer C 

Calibrators (CAL) and Quality Controls (QC) 
CutX Buffer 
CutX Stop 
CutXmise 

mAbXmise plate 
NeutralX Buffer 
PuriXmise plate 
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38040 Grenoble CEDEX 9 
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+33 (0)4 38 02 36 50
https://promise-proteomics.com 

https://www.mabxmise.com/ 
contact@promise-proteomics.com 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

Buffer A 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : Buffer A 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Waschlösung für die Probenvorbereitung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 
Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 
Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 

CAS-Nr.: 55965-84-9 
EG Index-Nr.: 613-167-00-5 

≥ 0,0005 – < 
0,00125 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=66 mg/kg 
Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=87,12 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,33 
mg/l/4h) 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 

 
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin- CAS-Nr.: 55965-84-9 (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); EG Index-Nr.: 613-167-00-5 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

  (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken 
 
 
 

: Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 
 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. In fest verschlossenen Behältern 
lagern. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : 7 – 8 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Zusätzliche Hinweise : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 

Reaktionen hervorrufen 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

Buffer A 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

ErC50 Konzentration mit einem Effekt von 50% in Bezug auf die Verringerung der Wachstumsrate 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : Ameisensäure 0,2 % 
Handelsname : Buffer B 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Elutionslösung für die Probenaufbereitung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Keine Kennzeichnung erforderlich 

 

 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 

 
Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 
Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 

 
 

Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 
einholen. 

 

 
Symptome/Wirkungen : Nach unserer Kenntnis, keine. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel sind geeignet. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit 

flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder 
Wasserläufe zu verhindern. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

 
 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 
 

 
Lagerbedingungen : Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Unverträgliche Materialien : Starke Basen. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Augenschutz: 
Dichtschließende Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

 
 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Nicht verfügbar 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : ≤ 3 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 
 

Starke Basen. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
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11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 

 
 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: ≤ 3 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: ≤ 3 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

Buffer B 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Recycling oder Entsorgung gemäß den 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : Buffer C 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Lösung zum Resuspendieren getrockneter Proben nach der Reinigung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 
Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 

CAS-Nr.: 55965-84-9 
EG Index-Nr.: 613-167-00-5 

≥ 0,0005 – < 
0,00125 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=66 mg/kg 
Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=87,12 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,33 
mg/l/4h) 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 

 
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin- CAS-Nr.: 55965-84-9 (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); EG Index-Nr.: 613-167-00-5 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

  (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 
 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. In fest verschlossenen Behältern 
lagern. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : 7 – 8 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Zusätzliche Hinweise : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 

Reaktionen hervorrufen 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

Buffer C 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : Calibrators (CAL) and Quality Controls (QC) 
UFI : VA00-V00M-800W-TGF2 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Kalibratoren werden verwendet, um die für die Quantifizierung erforderliche Kalibrierkurve 

zu erstellen 
Die Qualitätskontrollprobe wird verwendet, um die Gültigkeit der für die Quantifizierung 
erforderlichen Kalibrierkurve zu überprüfen 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Skin Sens. 1 H317 
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
 
 

 
GHS07 

Signalwort (CLP) : Achtung 
Enthält : Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 

(3:1); 
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen. 
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren  

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

3.2. Gemische  
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 

CAS-Nr.: 55965-84-9 
EG Index-Nr.: 613-167-00-5 

≥ 0,0009 – < 
0,00225 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=66 mg/kg 
Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=87,12 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,33 
mg/l/4h) 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin- CAS-Nr.: 55965-84-9 (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); EG Index-Nr.: 613-167-00-5 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

  (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

 
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

 

 
Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. In fest verschlossenen Behältern 

lagern. 
Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen 
Exposition verfügbar sein. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Nicht verfügbar 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

Calibrators (CAL) and Quality Controls (QC) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

12.7. Andere schädliche Wirkungen  

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
 

Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten  

Nicht anwendbar 
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

 
 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
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Abkürzungen und Akronyme: 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

 
Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : CutX Buffer 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Lösung für die Resuspendierung von CutXmise (Enzym) 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 

CAS-Nr.: 55965-84-9 
EG Index-Nr.: 613-167-00-5 

≥ 0,0005 – < 
0,00125 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=66 mg/kg 
Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=87,12 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,33 
mg/l/4h) 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 

 
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin- CAS-Nr.: 55965-84-9 (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); EG Index-Nr.: 613-167-00-5 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

  (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 
 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. In fest verschlossenen Behältern 
lagern. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : 7 – 8 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 8 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Zusätzliche Hinweise : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 

Reaktionen hervorrufen 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

CutX Buffer 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 
 

 
Produktform : Gemisch 
Name : Ameisensäure 10 % 
Handelsname : CutX Stop 
UFI : 6800-C0A6-Y00E-54V0 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Lösung zum Stoppen der enzymatischen Verdauung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Met. Corr. 1 H290 
Skin Corr. 1B H314 
Eye Dam. 1 H318 
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
 
 

 
GHS05 

Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : Ameisensäure 
Gefahrenhinweise (CLP) : H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 

Sicherheitshinweise (CLP) : P260 - Dampf nicht einatmen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 
P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 
P390 - Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen. 

EUH Sätze : EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

2.3. Sonstige Gefahren  
 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 
 

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Ameisensäure (64-18-6) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Ameisensäure (64-18-6) 

 
Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Ameisensäure (64-18-6) 

 

3.2. Gemische  
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ameisensäure 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, 
für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 64-18-6 
EG-Nr.: 200-579-1 
EG Index-Nr.: 607-001-00-0 
REACH-Nr.: 01-2119491174- 
37 

10 – 11 Flam. Liq. 3, H226 
Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 3 (Inhalativ: Dampf), H331 
(ATE=7,4 mg/l/4h) 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
EUH071 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Ameisensäure CAS-Nr.: 64-18-6 (2 ≤ C < 10) Eye Irrit. 2; H319 
 EG-Nr.: 200-579-1 (2 ≤ C < 10) Skin Irrit. 2; H315 
 EG Index-Nr.: 607-001-00-0 (10 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B; H314 
 REACH-Nr.: 01-2119491174- (10 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
 37 (85 < C ≤ 100) Flam. Liq. 3; H226 
  (90 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Symptomen 

der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser ausspülen. 

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen sofort gründlich, mindestens 15 Minuten lang, mit Wasser spülen. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen 
Augenarzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Wegen der ätzenden Wirkungen kein Erbrechen 
herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

 

 
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Wirkt ätzend auf die Atemwege. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschäden. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Brennen im Mund, der Speiseröhre, dem Verdauungstrakt. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. 

Dampf nicht einatmen. Nur qualifiziertes Personal in geeigneter Schutzausrüstung darf 
eingreifen. 
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6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung räumen. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Den Gefahrenbereich räumen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 

 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 

die Kleidung gelangen lassen. Dämpfe nicht einatmen. 
Hygienemaßnahmen : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen 
und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit 
milder Seife und Wasser waschen. 

 

 
Lagerbedingungen : An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. In fest verschlossenen Behältern lagern. 
Unverträgliche Materialien : Starke Basen. Metalle. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Ameisensäure (64-18-6) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Formic acid 

IOEL TWA 9 mg/m³ 

5 ppm 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 
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Ameisensäure (64-18-6) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Ameisensäure 

AGW (OEL TWA) 9,5 mg/m³ 

5 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko 
der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen 
Exposition verfügbar sein. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

 
Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 
 Neoprengummi (HNBR) 6 (> 480 Minuten) 0,5   

 Butylkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,7   

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

 
Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Gasmaske E-Filter (gelb)   

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

Augenschutz: 
Schutzbrille oder Gesichtsschutz. (ISO 16321-1) 
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9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

 
 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Beißend. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : ≤ 6 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Starke Basen. Metalle. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
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11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

 
 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Ameisensäure (64-18-6) 

LD50 oral Ratte 500 mg/kg Körpergewicht (Expertenmeinung) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg KW/Tag (OECD-Methode 402) 

LC50 inhalativ - Ratte (Dampf) 7,4 mg/l/4h (Expertenmeinung) 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 
pH-Wert: ≤ 6 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
pH-Wert: ≤ 6 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Ameisensäure (64-18-6) 

LC50 Fische 130 mg/l/96h (Danio rerio (OECD-Methode 203)) 

EC50 Daphnia 365 mg/l/48 h (Daphnia magna (Wasserfloh) (OECD-Methode 202)) 

ErC50 Algen 1240 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (OECD-Methode 201)) 

NOEC chronisch Krustentier ≥ 100 mg/l/ 21 Tage (Daphnia magna (Wasserfloh) (OECD-Methode 211)) 

NOEC chronisch Algen < 76,8 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (OECD-Methode 201)) 
 

 

CutX Stop 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 

Ameisensäure (64-18-6) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

Biologischer Abbau 92 % (OECD-Methode 301D) 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

12.3. Bioakkumulationspotenzial  
 

Ameisensäure (64-18-6) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -2,3 – -1,9 (Prüfmethode EU A.8) 

Bioakkumulationspotenzial Kein Bioakkumulationspotenzial. 

12.4. Mobilität im Boden  
 

Ameisensäure (64-18-6) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

< 1,25 (OECD-Methode 121) 

Ökologie - Boden Leicht beweglich. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Ameisensäure (64-18-6) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Ameisensäure (64-18-6) 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften  

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen  

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Recycling oder Entsorgung gemäß den 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 3412 UN 3412 UN 3412 UN 3412 UN 3412 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

AMEISENSÄURE AMEISENSÄURE Formic acid AMEISENSÄURE AMEISENSÄURE 

14.3. Transportgefahrenklassen 

8 8 8 8 8 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 
EmS-No. (Feuer): F-A 

EmS-No. (Verschüttung): 
S-B 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR) : C3 
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E2 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 
Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 
Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: MP15 
 

: T7 
 

: TP2 

Tankcodierung (ADR) : L4BN 
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 
Beförderungskategorie (ADR) : 2 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl) 

: 80 

Orangefarbene Tafeln : 
 
 
 
 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E 
 

Seeschiffstransport 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02 
Tankanweisungen (IMDG) : T7 
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2 
Staukategorie (IMDG) : A 
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW2 
Trennung (IMDG) : SGG1, SG36, SG49 

 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y840 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 0.5L 
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 851 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 1L 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 855 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 30L 
ERG-Code (IATA) : 8L 

 
Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : C3 
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E2 
Beförderung zugelassen (ADN) : T 
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EP 
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

 
Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : C3 
Begrenzte Mengen (RID) : 1L 
Freigestellte Mengen (RID) : E2 
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 
Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 
Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: MP15 
 

: T7 
 

: TP2 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN 
Beförderungskategorie (RID) : 2 
Expressgut (RID) : CE6 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 8B - Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

ErC50 Konzentration mit einem Effekt von 50% in Bezug auf die Verringerung der Wachstumsrate 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: 
Dampf) 

Akute Toxizität (inhalativ: Dampf), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H331 Giftig bei Einatmen. 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

 
Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Met. Corr. 1 H290 Berechnungsmethoden 

Skin Corr. 1B H314 Berechnungsmethoden 

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.2. Kennzeichnungselemente 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Stoff (UVCB-Stoff) 
Name : Trypsin 
Handelsname : CutXmise 
EG Index-Nr. : 647-010-00-7 
EG-Nr. : 232-650-8 
CAS-Nr. : 9002-07-7 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Enzym für die Proteinverdauung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H335 
Skin Irrit. 2 H315 
Resp. Sens. 1 H334 
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome 
oder Atembeschwerden verursachen. 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
 
 

 
GHS08 GHS07 

Signalwort (CLP) : Gefahr 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 

Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 - Kann die Atemwege reizen. 
H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Staub vermeiden. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P342+P311 - Bei Symptomen der Atemwege: Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
anrufen. 
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen. 

 

 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 

 
PBT: noch nicht eingestuft 
vPvB: noch nicht eingestuft 

 
Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin 
wirkende Eigenschaften aufweist. 

 

 

 
Art des Stoffs : UVCB-Stoff 

 
Name Produktidentifikator % 

Trypsin CAS-Nr.: 9002-07-7 
EG-Nr.: 232-650-8 
EG Index-Nr.: 647-010-00-7 

100 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Symptomen 

der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

 

 
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 
Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel sind geeignet. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Dämpfe. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der 

Haut vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 
Maßnahmen bei Staub : Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Staubwolke mit Wassersprühstrahl niederschlagen/verdünnen. 
Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser 

wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ausreichende Entlüftung sorgen, um die Staubkonzentrationen so gering wie möglich zu 

halten. Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. Staub nicht einatmen. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 
die Hände waschen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition 
verfügbar sein. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

 
Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 
 Nitrilkautschuk (NBR), 

Neoprengummi (HNBR) 
5 (> 240 Minuten) > 0,3   

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Bei unzureichender Belüftung: Staubmaske mit Filtertyp P3 

 

 

 
Aggregatzustand : Fest 
Farbe : Weiß. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Augenschutz: 
Dichtschließende Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Flammpunkt : Nicht anwendbar 
Zündtemperatur : Nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
pH Lösung : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : -1,3 (gleich oder ähnlich wie OECD-Richtlinie 107) 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : > 1,32 – < 1,42 g/cm³ 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 
Partikelgröße : Nicht verfügbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Nach unserer Kenntnis, keine. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Fehlende Daten) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Fehlende Daten) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Fehlende Daten) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
Zusätzliche Hinweise : ((16 CFR 1500.41)) 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
Zusätzliche Hinweise : ((16 CFR 1500.42)) 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Zusätzliche Hinweise : (OECD-Methode 471) 

(OECD-Methode 473) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Trypsin (9002-07-7) 

NOAEL (oral, Ratte, 28 Tage) ≥ 3420 KMTU/kg Körpergewicht/Tag 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Trypsin (9002-07-7) 

EC50 Daphnia > 24,7 mg/l/48 h (Daphnia magna (Wasserfloh) (OECD-Methode 202)) 

ErC50 Algen > 24,7 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (OECD-Methode 201)) 

NOEC chronisch Algen > 2,5 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (OECD-Methode 201)) 
 

 

Trypsin (9002-07-7) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

Biologischer Abbau 79 % 
 

 

Trypsin (9002-07-7) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) -1,3 (gleich oder ähnlich wie OECD-Richtlinie 107) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Trypsin (9002-07-7) 

PBT: noch nicht eingestuft 

vPvB: noch nicht eingestuft 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

 
 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Recycling oder Entsorgung gemäß den 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Nicht in REACH-Anhang XVII gelistet 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Nicht in REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Nicht in der REACH-Kandidatenliste gelistet 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Nicht in der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Nicht in der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Nicht in der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009) gelistet 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Nicht in der VERORDNUNG DES RATES (EG) über Güter mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
Gelistet im Inventar des TSCA (Toxic Substances Control Act) der Vereinigten Staaten - Status: Aktiv 
Nicht in der kanadischen DSL (Liste gefährlicher inländischer Substanzen) / NDSL (Liste gefährlicher nicht-inländischer Substanzen) aufgeführt 
Gelistet im EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend. 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

ErC50 EC50 in Bezug auf die Verringerung der Wachstumsrate 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
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Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). Lieferanten SDB. 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.2. Kennzeichnungselemente 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Ausgabedatum:05.12.25 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : mAbXmise plate 
UFI : YE00-C0Q0-K00D-GU14 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Die Proben werden in die mAbXmise-Platte gegeben, die getrocknete monoklonale SIL-

Antikörper enthält, die als interne Standards für die Quantifizierung verwendet werden. 
Diese SIL-Proteine werden bei Zugabe der Probe resuspendiert. 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
 
 

 
GHS07 

Signalwort (CLP) : Achtung 
Enthält : Albumine, Blutserum 
Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Sicherheitshinweise (CLP) : P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. 

P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt, 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren  

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Albumine, Blutserum (9048-46-8) 

 

3.2. Gemische  
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Albumine, Blutserum CAS-Nr.: 9048-46-8 
EG-Nr.: 232-936-2 

≥ 85 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 
mg/kg Körpergewicht) 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung auslösen. Bei 
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  

Symptomatisch behandeln. 

 

5.1. Löschmittel  
 

Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel sind geeignet. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

 

 
 

Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 
 

 
Reinigungsverfahren : Das Produkt aufsaugen und/oder aufkehren. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

 

 
Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. 
Unverträgliche Materialien : Starke Oxidationsmittel. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

 

 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Fest 
Farbe : Nicht verfügbar 
Geruch : Nicht verfügbar 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Flammpunkt : Nicht anwendbar 
Zündtemperatur : Nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
pH Lösung : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 
Partikelgröße : Nicht verfügbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

 
 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Starke Oxidationsmittel. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

mAbXmise plate 

ATE CLP (oral) 584,53 mg/kg Körpergewicht 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

mAbXmise plate 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 



mAbXmise plate 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

05.12.2025 (Ausgabedatum) DE - de 6/8 

 

 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ErC50 EC50 in Bezug auf die Verringerung der Wachstumsrate 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
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Abkürzungen und Akronyme: 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

 
Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.3. Sonstige Gefahren 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : NeutralX Buffer 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Lösung zur Einstellung des pH-Werts (je nach Bedarf) 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 
Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist. 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 

CAS-Nr.: 55965-84-9 
EG Index-Nr.: 613-167-00-5 

≥ 0,0005 – < 
0,00125 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=66 mg/kg 
Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 (ATE=87,12 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,33 
mg/l/4h) 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 

 
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin- CAS-Nr.: 55965-84-9 (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 
3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); EG Index-Nr.: 613-167-00-5 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 

  (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 
  (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

 
 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2 oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Hautkontakt vermeiden. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. 

 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

 

 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Bei Kontakt mit der Haut alle beschmutzten Kleidungsstücke 
ausziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. In fest verschlossenen Behältern 
lagern. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klar. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Augenschutz: 
Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : ≥ 8 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

Oxidationsmittel. Amine. Reduktionsmittel. Mercaptan. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: ≥ 8 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: ≥ 8 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Zusätzliche Hinweise : Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische 

Reaktionen hervorrufen 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 



NeutralX Buffer 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

05.12.2025 (Ausgabedatum) DE - de 6/9 

 

 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

NeutralX Buffer 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen 

Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1); (55965-84-9)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Diesen Produkt und seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus; 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); . Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.2. Gemische 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

Ausgabedatum: 05.12.2025 Version: 2.0 

 
 

Produktform : Gemisch 
Name : PuriXmise plate 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 
 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : IgG-Untersuchung 

 

PROMISE PROTEOMICS 
BHT 52A - CS20050 
7 Parvis Louis Neel 
Postfach 38040 
Grenoble Cedex 9 
France 
T +33 (0)4 38 02 36 50 
contact@promise-proteomics.com, https://promise-proteomics.com & https://www.mabxmise.com/ 

 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

CHEMTREC  0800 1817059  

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigiftzentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussel 

+32 70 245 245 Alle dringenden Fragen zu 
Vergiftungen: 070 245 245 (kostenlos, 
rund um die Uhr) oder, falls nicht 
erreichbar, Tel. 02 264 96 30 (zum 
normalen Tarif). 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Keine Kennzeichnung erforderlich 

 

 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Nach unserer Kenntnis, keine. 

 
Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 
der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung 

mailto:contact@promise-proteomics.com
https://www.mabxmise.com/
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 

 
 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Seifenlauge waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 
einholen. 

 

 
Symptome/Wirkungen : Nach unserer Kenntnis, keine. 

 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 
Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel sind geeignet. 

 

 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

 

 
Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

 
Allgemein zu treffende Maßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit 

flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder 
Wasserläufe zu verhindern. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 
Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 
 

 
Zur Rückhaltung : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. 
Reinigungsverfahren : Nicht wiederverwertbare Restmenge mit viel Wasser wegspülen. 
Sonstige Angaben : Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 

örtlichen Gesetze entsorgen. 
 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

 
 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 
 

 
Lagerbedingungen : Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

 

 
Hautschutz 

 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden 
Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 
 

Atemschutz: 
Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Vermeiden, dass das Produkt als solches in die Umwelt gelangt. 

 

 

 
Aggregatzustand : Fest 
Farbe : Nicht verfügbar 
Geruch : Nicht verfügbar 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Augenschutz: 
Dichtschließende Schutzbrille. (ISO 16321-1) 
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9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Flammpunkt : Nicht anwendbar 
Zündtemperatur : Nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
pH Lösung : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 
Partikelgröße : Nicht verfügbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 
 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 
 

Nach unserer Kenntnis, keine. 
 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

PuriXmise plate 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 
Verfahren der Abfallbehandlung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung- 
Abfallentsorgung 

: Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Recycling oder Entsorgung gemäß den 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
 

 
Landtransport 
Nicht geregelt 

 
Seeschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Lufttransport 
Nicht geregelt 

 
Binnenschiffstransport 
Nicht geregelt 

 
Bahntransport 
Nicht geregelt 

 

Nicht anwendbar 

 

 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe. 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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